
Amtliche Bekanntmachung Nr. 373/2025 
 

des Amtes Mitteldithmarschen  
für die Gemeinde Busenwurth 

 

Betreff: Teileinziehung öffentlicher Straßenbereiche in der Gemeinde Busenwurth 

Die Gemeindevertretung Busenwurth hat am 23.06.2025 beschlossen, die nachfolgend 
benannten Verkehrsflächen der Gemarkung Busenwurth (siehe Darstellung in der Anlage 1) 
teileinzuziehen: 

 

Mittel Reihe 

 

und diese mit einem Verbot für Fahrzeuge über 3,5 t umzuwidmen. 

 

Die Maßnahmen sind erforderlich, um die vorhandene gemeindliche Infrastruktur zu schützen. 
 
Die Teileinziehung erfolgt gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25.11.2003 (GVOBI. Schl.-Holst. S. 631) in der 
zurzeit geltenden Fassung. 
 
Die Teileinziehung der vorgenannten Straße erfolgt unter Abwägung der Interessen der 
öffentlichen Allgemeinheit zu den Interessen privater Nutzerinnen und Nutzer.  
 
Die Straßen haben für die Gemeinde Busenwurth keine hohe Verkehrsbedeutung. Weder 
dienen sie dem Durchgangsverkehr, noch hat die Einschränkung einen signifikanten Einfluss 
auf Anlieger der Straßen. Das Interesse der Öffentlichkeit an dem Erhalt der Straßen und der 
Vermeidung von starker Nutzung durch schwere Fahrzeuge überwiegt somit dem Interesse 
einzelner Nutzer*innen, die von den Einschränkungen betroffen sein könnten.  
 
Gemäß § 8 Absätze 3 und 4 StrWG sind Einwendungen gegen die Einziehung spätestens 
innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung der Auslegungsfrist von vier Wochen schriftlich 
oder zu Protokoll bei der zuständigen Gemeindeverwaltung (Amt Mitteldithmarschen) zu 
erheben. 
 
Die vorstehende Verfügung gilt am Tage nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekanntgegeben. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift einzulegen 
beim Amt Mitteldithmarschen, - Der Amtsdirektor -, Roggenstraße 14, 25704 Meldorf. Bei 
elektronischer Einlegung des Widerspruchs ist dieser als qualifiziert elektronisch signiertes 
Dokument per E-Mail an info@mitteldithmarschen.de zu richten. Eine einfache E-Mail genügt 
nicht. 

 

Meldorf, den 20.11.2025 L.S. Amt Mitteldithmarschen 
Der Amtsdirektor 

Im Auftrag 

gez. Unterschrift   
(Petersen) 

 
 

mailto:info@mitteldithmarschen.de


 
Diese Bekanntmachung wird am 20.11.2025 durch Bereitstellung auf der Internetseite des 
Amtes Mitteldithmarschen unter der Adresse www.mitteldithmarschen.de veröffentlicht. 

 

Meldorf, den 20.11.2025 

Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor-  
gez. Stefan Oing  
-Amtsdirektor- 
 

http://www.mitteldithmarschen.de/


Anlage 1 
 
 


